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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1994

Norm

ABGB §878

ABGB §879 AIIb

codice civile Art1229 Abs1

Rechtssatz

In der Entscheidung Cass 20.03.1982 Nr 1817 , Mass giust civ 1982 , 654 sprach das italienische Höchstgericht

ausdrücklich aus , daß Haftungsausschlußklauseln gemäß Art 1229 Abs 1 codice civile nur soweit nichtig und

unwirksam sind , als sie sich auf Fälle von grober Fahrlässigkeit und Vorsatz beziehen . Damit wurde dem in der ital

Lehre vertretenen Grundsatz der Teilnichtigkeit Rechnung getragen .
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